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Gegenstand: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Prufungstaxengesetz -

Schulen/Pädagogische Hochschulen geändert wird; Begutachtungs- und
Konsultationsverfahren, Stellungnahme
GZ BMUKK-13.259/0002-III/1/2010

Bezug nehrnend aufdas do Schreiben vorn 17.11.2010, GZ BMUKK-13.259/0002-
111/1/2010, gibt das Generalsekretariat der Osterreichischen Bischofskonferenz in
offener Frist folgende Stellungnahrne ab:

1. Ailgemeines

Die neuen Regelungen fiber die Prufungsabgeltung an Padagogischen Hochschulen
wurden 2008 — nach dern Grundungsjahr der Padagogischen Hochschulen —

eingeffihrt. Seither sind in den Bestimmungen über die Prufungsabgeltung zwar
offentliche und anerkannte private Padagogische Hochschulen erfasst, nicht aber
anerkannte private Studiengange, Lehrgange und Hochschullehrgange irn Sinne von §
4 Abs 1 Z 2 Hochschulgesetz.

Dies ist insofern nicht nachvollziehbar, als die Abgeltung der Prufungstatigkeit em
AusfiuB der Lehrtatigkeit ist. Es gibt nach Meinung des Generalsekretariates der
Osterreichischen Bischofskonferenz keine sachliche Rechtfertigung dafUr, dass
Lehrenden an Padagogischen Hochschulen eine Abgeltung für diese Tatigkeit zusteht,
wahrend Lehrende an anerkannten privaten Studiengangen, Lehrgangen oder
Hochschullehrgangen (augenfallig insbesondere dann, wenn sie als Subventionslehrer
eingesetzt sind und daher in einern Bundesdienstverhältnis stehen) keinen
Rechtsanspruch auf Auszahlung dieser Prufungstaxen haben. Dies widerspricht nach
Meinung des Generalsekretariates dern Gleichheitsgrundsatz.

Für private Studiengange, Lehrgange oder Hochschullehrgange sind zwar keine
Rektorate vorgesehen. es gibt jedoch an alien anerkannten derartigen Einrichtungen
Leitungsorgane, die die entsprechenden Aufgaben des Rektorats wahrnehrnen können.

Aufgrund der Tatsache, dass das Bundes-Personalvertretungsgesetz für private
Einrichtungen lediglich die Bestellung von Vertrauenslehrpersonen bei Zustimmung
des Erhalters vorsieht, ist nicht sichergesteilt, dass für private Studiengange eine
Personalvertretung eingerichtet ist.
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2. Zu einzelnen Bestimmungen des Entwurfes

ZuAnlagel,Art VI

Es wird daher beantragt, Anlage I, Art VI dahingehend urnzuforrnulieren, dass
anerkannte Einrichtungen irn Sinne von § 4 Abs 1 Z 2 Hochschulgesetz ebenfalls vorn

Geltungsbereich der Bestimmung erfasst sind, wobei die besondere Situation in
Hinblick auf die Leitungsorgane sowie die Personalvertretung zu berucksichtigen
ware.

Das Generalsekretariat hofft, durch diese Anregung einen konstruktiven Beitrag
geleistet zu haben und ersucht, die Stellungnahrne entsprechend einzuarbeiten.

An das
Bundesministeriurn für Unterricht,
Kunst und Kultur
Minoritenplatz 5
1014 Wien

Mit
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